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Vorwort

Dieses Fachbuch soll Ihnen die Grundlagen der Dienstplangestaltung ver-
mitteln und neue Perspektiven eröffnen. Wir möchten Ihnen die rechtli-
chen Voraussetzungen für die Erstellung eines Dienstplanes nennen und 
typische Probleme erläutern. 

So präsentieren wir Ihnen zunächst die Basis der Arbeits- und Urlaubszeit-
regelung. Wer hier nicht Bescheid weiß, verschwendet viel Zeit und Geld. 
Im Mittelpunkt stehen bei uns die gesetzlichen Regelungen und der größte 
Tarifvertrag in der Pflege, der TVöD. 

Anschließend erläutern wir Ihnen die Dienstplangestaltung mit allen typi-
schen Fragen, bevor wir uns einigen gängigen und alternativen Arbeitszeit-
modellen zuwenden. Vielleicht entdecken Sie spannende neue Wege?

Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit Dienstplanungs-Software. Lesen Sie, 
wie viel Klärungsbedarf es hier gibt und was Sie vor einer Einführung alles 
leisten müssen. 

Mitarbeitermitbestimmung und Betriebsratsarbeit sind nicht Bestandteil 
unseres Buches, sondern wir haben nur punktuell darauf verwiesen. Es gibt 
weder mit der Mitarbeitervertretung noch mit dem Betriebsrat Ärger, wenn 
Sie die Gesetze einhalten und Mitarbeiter mit in Ihre Entscheidungen ein-
binden. 

Wir wünschen Ihnen Freude beim Lesen, viele Anregungen und den Mut, 
den nächsten nötigen Schritt zu gehen. 

Wiesbaden, im Frühjahr 2015  Jutta König und Manuela Raiß
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1 DIe BasIs: arBeIts- & 
UrlaUBszeItregelUngen

Ohne Grundlagen kann man keinen rechtlich einwandfreien Dienstplan 
schreiben. Bevor Sie also in späteren Kapiteln nachschauen, wie Sie wen ein-
teilen und warum, geben wir Ihnen das nötige Rüstzeug im Umgang mit 
den Grundlagen der Dienstplangestaltung, der Arbeitszeit und den wesent-
lichen Schutzgesetzen.

Viele Arbeitgeber lehnen sich an den Tarifvertrag TVöD (Tarifvertrag 
öffentlicher Dienst) mit dem Vergütungssystem AVR (Arbeitsvertragsricht-
linien) an, der in abgewandelter Form auch Grundlage für diverse kirchli-
che Träger und Wohlfahrtsverbände ist. Auch Arbeitsrichter greifen biswei-
len darauf zurück, in Ermangelung anderer Regelungen. Man spricht dann 
von der sog. »Rechtspyramide«.

GG, BGB, 
ArbZG, 

Schutzgesetz

Rahmenverträge/Tarifverträge

Betriebsvereinbarungen

Arbeitsverträge

Abb. 1: Rechtspyramide.

In Deutschland steht das Grundgesetz über allem. Es folgen das Bürgerli-
che Gesetzbuch und die Schutzgesetze für Arbeitnehmer. Darunter gibt es 
diverse Tarifverträge oder Rahmenverträge, die für mehrere Betriebe gelten. 
Dann folgen Betriebsvereinbarungen, die nur für einen bestimmten Betrieb 
gelten und als letztes die Arbeitsverträge. Übrigens: Eine darunterliegende 
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Ebene kann einen Mitarbeiter nicht schlechter stellen als es eine darüber 
liegende Ebene bereits geregelt hat.

Es bleibt abzuwarten, ob die Bestrebungen einiger Bundesländer, Pflege-
kammern einzurichten, zur Vereinheitlichung von Arbeitsbedingungen in 
der Pflege führt. 

1.1 Die Arbeitszeit: Definitionen 

Zuschläge für Überstunden, Mehrarbeitszeit, Nachtarbeit, Sonn- und Feier-
tagsarbeit, Schichtzulage, Rufbereitschaft, besondere Leistungen, Prämien 
oder Jahressonderzahlung (Urlaub, Weihnachten etc.) sind (außerhalb von 
Tarifverträgen) Sache des Arbeitgebers – eine freiwillige Leistung, auf die 
Sie keinen Rechtsanspruch haben. 

1.1.1 Nachtarbeit 

Nicht jeder, der nachts arbeitet, ist ein Nachtarbeiter. § 2 Abs. 3 Arbeits-
zeitgesetz (ArbZG) definiert: Nachtarbeit ist die Zeit zwischen 23:00 und 
6:00 Uhr. In der Pflege beginnt die Nachtarbeit in manchen Einrichtungen 
bereits ab 20:00 Uhr. Das regelt der jeweilige Tarif, die Betriebsvereinba-
rung oder der Arbeitsvertrag. Im TVöD-B für Pflege und Betreuung liegt 
die Nachtarbeit zwischen 21:00 und 6:00 Uhr (§ 7 Abs. 5). 

Definition: Nachtarbeiter

Ein Mitarbeiter ist Nachtarbeiter, wenn er regelhaft, mehr als 48 Tage in 
einem Kalenderjahr, in der Nacht arbeitet (§ 2 Abs. 4 ArbZG).

Für Nachtarbeitnehmer sieht das Gesetz einen etwas stärkeren Arbeits-
schutz vor, etwa die Einhaltung einer regelmäßigen Arbeitszeit von acht 
Stunden. Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen für Nachtarbeitnehmer 
sind gesetzlich vorgeschrieben (§ 6 Abs. 3 ArbZG).
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Mit § 6 ArbZG hat Deutschland seine aus Artikel 8 der EU-Arbeitszeitricht-
linie folgenden Pflichten umgesetzt. Die 8-Stunden-Regelung wird aller-
dings nicht auf jede Nacharbeit angewendet. Es wird unterschieden, ob es 
sich um einen Nachtarbeiter (mehr als 48 Nächte/Kalenderjahr) handelt 
oder um einen Arbeitnehmer, der gelegentlich mal Nachtdienst leistet. 

1.1.2 Nacht- oder Tagdienst – Die Hürden des Wechsels

Wenn der Nachtdienstmitarbeiter nicht mehr ausschließlich in der Nacht 
arbeiten möchte, kann er wechseln. § 6 Abs. 4 ArbZG: »Der Arbeitgeber hat 
den Nachtarbeitnehmer auf dessen Verlangen auf einen für ihn geeigneten 
Tagesarbeitsplatz umzusetzen, wenn
a) nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung von 

Nachtarbeit den Arbeitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet oder
b) im Haushalt des Arbeitnehmers ein Kind unter zwölf Jahren lebt, das 

nicht von einer anderen im Haushalt lebenden Person betreut werden 
kann, oder 

c) der Arbeitnehmer einen schwerpflegebedürftigen Angehörigen zu versor-
gen hat, der nicht von einem anderen im Haushalt lebenden Angehörigen 
versorgt werden kann,

sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen.«

Was aber, wenn der Mitarbeiter gar nicht in den Tagdienst möchte? Zwei 
Gerichtsurteile geben hier – unterschiedliche – Auskunft:
1. Eine Pflegekraft im Pflegeheim, die fast zehn Jahre ausschließlich nachts 

gearbeitet hatte, klagte gegen ihren Arbeitgeber, der sie im Tagdienst 
einsetzen wollte. Das LAG Frankfurt gab der Klage statt. Ausschlagge-
bend waren die Tatsachen, dass die Krankenschwester sich in der Stel-
lenausschreibung bereits auf den Dauernachtdienst beworben hatte, seit 
fast zehn Jahre nur nachts arbeitete sowie ihre familiäre Situation (fünf 
Kinder). Die Pflegekraft benötigte also weder einen Arbeitsvertrag, der 
explizit auf den Dauernachtdienst hinwies, noch eine andere schriftliche 
Regelung, um weiterhin Nachtdienst leisten zu dürfen.1

1 LAG Frankfurt am Main, 5 SaGa 1623/02, im Internet: http://www.rp-online.de 
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2. In Hessen entschied ein Arbeitsgericht anders: Selbst eine über Jahr-
zehnte gleichbleibende Einteilung in den Nachtdienst lasse keine betrieb-
liche Übung hinsichtlich dieser Arbeitszeit entstehen. Der Arbeitnehmer 
wollte nicht in den Tagdienst versetzt werden. Seine Klage gegen den 
Arbeitgeber begründete er mit betrieblicher Übung rein im Nachtdienst. 
Dieser Auffassung folgte das Gericht nicht. Voraussetzung für das Ent-
stehen einer betrieblichen Übung ist ein übereinstimmender Wille von 
Arbeitnehmer und -geber. Im vorliegenden Fall ließ der Arbeitgeber nicht 
erkennen, mit der generellen Übernahme einer bestimmten Schicht ein-
verstanden gewesen zu sein.2

Hinweis 

Die Umsetzung eines Arbeitnehmers von der Tag- in die Nachtschicht ist 
keine zustimmungspflichtige Versetzung, wenn sich dadurch lediglich die 
Lage der Arbeitszeit des betroffenen Arbeitnehmers ändert (BAG, 
Beschluss vom 23.11.1993 – 1 ABR 38/93).

1.1.3 Schichtarbeit

Schichtarbeit bedeutet, dass die Arbeit zu verschiedenen Zeiten vom Arbeit-
nehmer erbracht wird3, wie in der klassischen Alten- bzw. Gesundheits- 
und Krankenpflege üblich. Zwei, drei oder sogar bis zu sechs Schichten sind 
denkbar. Jede Schichtform hat ihre Vor- und Nachteile. 

Gibt es nur zwei Schichten, wird also in 12-Stunden-Schichten gearbeitet, 
muss dies per Sondergenehmigung durch das Gewerbeaufsichtsamt und 
einvernehmlich mit der Mitarbeitervertretung geschehen. Dieses Zwei-
schichtsystem ist in der Pflege relativ wenig verbreitet. Dabei hätte es durch-
aus Vorteile: Die Pflegebedürftigen hätten mehr von ihrer Bezugskraft, 
die Pflegekräfte mehr Freizeit am Stück. Die Schichten wären einfacher 
planbar. Der Dienstplan im 12-Stunden-Rhythmus ist wiederkehrend, der 

2 LAG Hessen – 9 Sa 1325/98, in: Handelsblatt vom 19.10.1998
3 Vergleiche Artikel 2 Nr. 5 der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung
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gesamte Dienstplan eines Jahres passte auf einen kleinen Zettel. Allerdings 
möchte nicht jeder 12 Stunden am Stück (mit Pausen) arbeiten. 

In den Niederlanden arbeitet man in der Altenpflege, insbesondere bei der 
Arbeit mit Menschen mit Demenz, sogar möglichst nicht mehr als sechs 
Stunden pro Tag. So etwa in Hogewey, dem sog. »Demenzdorf«. Dort wird 
in 4- oder 6-Stunden-Schichten gearbeitet. Das hat den Vorteil, dass die 
Arbeit nicht so sehr belastet. Nachteil ist, dass die Mitarbeiter entweder 
keine Vollzeitstelle haben oder eine 6-Tage-Woche, damit sie auf ihre Stun-
den kommen. Auch eine 6-Tage-Woche ist nicht unumstritten. Weiteres zur 
Tage-Woche und zu Arbeitszeitmodellen lesen Sie in Kapitel 6.

1.1.4 Wechselschicht

Definition

»Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan/Dienstplan, 
der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechsel-
schichten vorsieht, bei denen die/der Beschäftigte längstens nach Ablauf 
eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezogen 
wird« (§ 7 Abs. 1 TVöD).

1.2 Wie lange darf man arbeiten?

Auch in der Pflegebranche darf die regelmäßige tägliche Arbeitszeit acht 
Stunden bzw. zehn Stunden nicht überschreiten. »In der Regel« bedeutet: 
Es gibt Ausnahmen, etwa für Einrichtungen mit kontinuierlichem Betrieb. 
Dazu gehören Kranken- und Pflegeeinrichtungen im Allgemeinen. § 6 
Abs. 4 TVöD-B: »In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- 
und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert 
werden, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen 
erreicht werden.« Auch Tarifvertrag und Betriebsvereinbarungen können 
andere Arbeitszeiten vorsehen, z. B. § 6 Abs. 7 TVöD-B: »Durch Betriebs-/



Wie lange darf man arbeiten? 15

Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rah-
menzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden.«

An Werktagen sieht das Gesetz zunächst keine Ausnahmeregelung vor 
(außer bei Ärzten, TVöD-K). Mitarbeiter, auch im Nachtdienst, und Nacht-
arbeiter dürfen im Schnitt nur acht Stunden in 24 Stunden arbeiten. 

Grundsätzlich beträgt somit die maximale Arbeitszeit pro Woche 48 Stun-
den. Mit Ausnahmen kann das aber deutlich gesteigert werden, wenn inner-
halb von 24 Wochen ansonsten die acht Stunden werktäglicher Arbeitszeit 
nicht überschritten werden (gemäß § 3 ArbZG darf ausnahmsweise zehn 
Stunden pro Tag gearbeitet werden). Man darf in der Pflege jeden Tag der 
Woche arbeiten, also sechs x zehn Stunden, also 60 Stunden pro Woche, 
wenn innerhalb von sechs Monaten (24 Wochen) die Arbeitszeit an den 
Werktagen im Durchschnitt acht Stunden nicht überschreitet. 

Zudem darf der Arbeitstag für Nachtdienste auf zehn Stunden verlängert 
werden, wenn innerhalb von einem Kalendermonat oder innerhalb von vier 
Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten 
werden. Das ist insbesondere bei Arbeitnehmern der Fall, die in verschie-
denen Schichten arbeiten. Man arbeitet z. B. in einem Monat fünf Nächte je 
zehn Stunden und dafür die restlichen Arbeitstage nur acht Stunden oder 
weniger. 

Beim reinen Nachtarbeiter sind die zehn Stunden Nachtarbeit nur statthaft, 
wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten (24 Wochen) im Durchschnitt 
die acht Arbeitsstunden werktäglich nicht überschritten werden.

Hinweis

Dauernachtwachen, die in keiner anderen Schicht arbeiten, dürfen 
eigentlich nicht durchgehend mehr als acht Stunden pro Nacht arbeiten. 
Wie kommt man aus dem Dilemma? Die Nachtarbeiter (= Dauernacht-
dienst) müssen entweder auf acht Stunden Arbeit pro Nacht runter oder 
der Dauernachtdienst muss auch im Tagdienst arbeiten, der gewöhnlich 
acht Stunden und weniger umfasst.
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Wer keinen Ärger mit der Gewerbeaufsicht  – die für die Einhaltung der 
Schutzgesetze zuständig ist – haben möchte, muss sich an das ArbZG halten 
oder mit Tarif- oder Betriebsvereinbarungen einvernehmlich mit den Mit-
arbeitern zu einer anderen Lösung kommen. Das ArbZG weiß um die Nöte 
in der Pflege. Es lässt gemäß § 7 andere Regelungen zu: »In einem Tarifver-
trag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstver-
einbarung kann zugelassen werden, 1. abweichend von § 3 a) die Arbeitszeit 
über zehn Stunden werktäglich zu verlängern, wenn in die Arbeitszeit regel-
mäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschafts-
dienst fällt.« 

Genau diesen Passus machten sich viele Kliniken jahrelang zu Nutze. So 
gibt es auch heute noch in Krankenhäusern 24-Stunden-Dienste, weil bei-
spielsweise nur zehn Stunden als Dienst deklariert sind, der Rest als Rufbe-
reitschaft. 

Rufbereitschaft ist zwar auch Arbeit (Urteil des Europäischen Gerichts-
hofes von 2003), aber Ärzte können ja freiwillig länger arbeiten. Im Arbeits-
zeitgesetz und in der EU-Arbeitszeitrichtlinie (2003/88/EG) steht zwar, die 
Arbeitszeit dürfe nicht mehr als 48 Stunden pro Woche betragen. Doch 
unter bestimmten Voraussetzungen darf auch nach EU-Recht länger gear-
beitet werden, wenn die Arbeitnehmervertreter zustimmen.

Das bedeutet auch heute noch für viele Ärzte 24 Stunden Dienst. Wenn viel 
los ist, haben Ärzte in diesen 24 Stunden ggf. nicht ein Auge zugetan. Wer 
möchte sich von einem solchen Arzt noch behandeln, gar operieren lassen? 
Der Chef des Marburger Bundes, Frank-Ulrich Montgomery, sagte in einem 
Interview sinngemäß: Ein Arzt nach 24 Stunden im Dienst verhalte sich 
so, als hätte er 1,0 Promille Alkohol im Blut. Dann wird der Patient zum 
Feind.4 

4 http://www.deutschlandfunk.de/arbeiten-bis-der-naechste-arzt-kommt.724.
de.html?dram:article_id=98409
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Von der Arbeitsorganisation zum Dienstplan

Immer mehr Pflegefachkräfte müssen sich mit dem Thema „Dienst-
plangestaltung“ beschäftigen. Das einstige Leitungsthema wird gern 
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